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1. Teil 

Einführung 

Regulierungen des Arbeitsmarktes sind inzwischen ein wichtiges Kriterium der 
Standortwahl.1 In- und ausländische Unternehmen richten ihr Augenmerk zuneh-
mend auf die Flexibilität des Faktors Arbeit, d. h. auf seine Anpassungsfähigkeit 
an die Dynamik des Wettbewerbs. Tarifabschlüsse gelten als Hindernis für eine 
schnelle Reaktion auf geänderte technologische und ökonomische Rahmenbedin-
gungen. Insbesondere der deutsche Flächentarifvertrag  mit seinem hohen Zentrali-
sationsniveau und seiner Regelungsdichte ist schon lang in Verruf  geraten, notwen-
dige betriebliche Anpassungsvorgänge zu erschweren und daher ein wesentlicher 
Standortnachteil der deutschen Wirtschaft  zu sein. 

Seit den 80er Jahren2 ist der Flächentarifvertrag  Zielscheibe einer ausgiebigen 
rechtspolitischen, arbeitsrechtlichen und wirtschaftswissenschaftlichen  Diskussion. 
Die öffentliche  - sogar tagespolitische Debatte - wurde durch die Tarifabschlüsse 
Anfang der 90er Jahre3 sowie durch die Zuspitzung der Beschäftigungskrise in den 
Jahren 96 / 97 weiter verschärft.  Im Mittelpunkt stand hierbei zunächst die Frage, 
„ob" der Flächentarifvertrag  überhaupt eine Zukunft habe und „ob" Offnungen  un-

1 Hierbei handelt sich bekanntlich nur um einen Faktor einer Standortentscheidung. Im 
Einzelfall können die Höhe der Steuerlast, die Infrastruktur  für die Produktion, Verkehrsbe-
dingungen, Energieversorgung, Umweltrecht, Grundstückskosten, Produktionsfreiheit,  Ar-
beitskräftepotential,  Kreditwesen, Wahrungssystem, Sprache oder die politische Stabilität des 
Landes ausschlaggebender sein (vgl. Ehmann,  Die Neue Ordnung, Sondernummer 1996, 
S. 11). 

2 Ihren Anfang fand die Diskussion im Lambsdorff-Papier  vom September 1982 sowie 
dem George-Papier vom Juli 1983, der Albrecht-Thesen vom August 1983 (vgl. Keller/Sei-
fert,  WSI-Mitteilungen 8/97, S. 523) und der Stellungnahme des Kronberger  Kreises  (vgl. 
Engels  et. al. (Kronberger Kreis), Mehr Markt im Arbeitsrecht, S. 16 ff.).  Dem folgte die Ein-
setzung einer unabhängigen Expertenkommission zum Abbau marktwidriger Regulierungen 
(sogenannte Deregulierungskommission), welche 1990 und 1991 berichtete und deregulatori-
sche Vorschläge im Bereich Entlohnung, Arbeitszeit, Bestandsschutz, und staatlichem Ar-
beitsvermittlungsmonopol unterbreitete (vgl. Unabhängige  Expertenkommission  zum Abbau 
marktwidriger  Regulierungen,  Marktöffnung  und Wettbewerb, Berichte 1990 und 1991). 

3 Fristlose Aufkündigung des Stufenvertrages  für die ostdeutsche Metall- und Elektroindu-
strie durch die Arbeitgeber im Frühjahr 1993 und die Durchsetzung einer tariflichen Härte-
klausel; Entwicklung des sogenannten „reduzierenden Tarifvertrages"  durch die Vereinba-
rung für VW, welche Arbeitszeitverkürzung ohne vollen Lohnausgleich vorsah; drastisches 
Ansteigen der Verbandsfluchtfälle  nach dem Tarifabschlüssen 94/95; Drohung Gesamtme-
talls mit der Selbstauflösung im Juli 1995 falls keine Bereitschaft  der IG Metall die Reform 
des Tarifsystems anzugehen. 

2* 
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ternommen werden sollten. Seit Mitte der 90er Jahre wird die Notwendigkeit von 
Reformen auch von den Tarifvertragsparteien  und koalitionsnahen Autoren nicht 
mehr ernsthaft  in Frage gestellt. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht nun-
mehr das „wie" einer Öffnung  der Tarifverträge  sowie die Frage „wer" an einer 
solchen zu beteiligen ist. 

Das rechtliche Rahmenwerk der deutschen Tarifverfassung  ist trotz erheblicher 
Angriffe  bislang intakt geblieben. Die bescheidenen gesetzlichen Veränderungen4 

der 80er und 90er Jahre im Bereich des Arbeitsrechts ließen den tarifrechtlichen 
Rahmen unberührt. Erste Reformschritte  wurden auf der tarifpolitischen Ebene 
unternommen, teils im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben, teils unter Mißach-
tung derselben. Die Bereitschaft  der Koalitionen, den Tarifvorbehalt  durch die 
Zulassung von tariflichen Öffnungsklauseln  zu entkräften, wuchs beständig. Es 
kam vermehrt zum Abschluß von „Härte- und Notfallklauseln" sowie „Korridorlö-
sungen". Daneben wurde jedoch der gänzliche Austritt aus dem Verband (die soge-
nannte „Verbandsflucht")  zum vielerprobten Mittel der Unternehmen, den Zwän-
gen des Flächentarifvertrages  zu entkommen. Die Arbeitgeberverbände riefen 
Tarifverbände ohne Tarifbindung, sogenannte „OT-Verbände", ins Leben, um die-
jenigen Unternehmen zu binden, die nicht mehr am Flächentarifvertrag  und nur 
noch an den Serviceleistungen des Verbandes interessiert waren.5 In der betriebli-
chen Praxis kam es oftmals zum Abschluß von Betriebsvereinbarungen, die, be-
wußt oder unbewußt, die Regelungen des an sich anwendbaren Tarifvertrages 
unterlaufen. Trotz eines evidenten Verstoßes gegen § 77 I I I BetrVG blieben diese 
„Rechtsbrüche" seitens der betroffenen  Verbände ungestraft.  Wenngleich die Pra-
xis in den Betrieben und Unternehmen die Unzulänglichkeiten der tarifrechtlichen 
Vorgaben folglich längst veranschaulich hat, ist eine Anpassung der einschlägigen 
Vorschriften  bis heute ausgeblieben. 

In Zeiten unternehmerischer Mobilität richtet sich der Blick zwangsläufig auf 
die Wirtschaftsverfassungen  anderer Länder, insbesondere auf diejenigen der euro-
päischen Nachbarn, welche einerseits wirtschaftliche Bündnispartner und anderer-
seits Konkurrenten um Auslandsinvestitionen sind.6 Es gilt hier Großbritannien ein 

4 Vgl. das Beschäftigungsförderungsgesetz  von 1985 (Erweiterung der Möglichkeit des 
Abschlusses befristeter  Arbeitsverträge); Novellierung des § 116 AFG in 1986 (Streichung 
der Lohnersatzleistungen der Bundesanstalt für Arbeit für mittelbar von einem Arbeitskampf 
Betroffene);  Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes  im Jahre 1988 (Einführung von Spre-
cherausschüssen für leitende Angestellte, Verstärkung von Minderheitenrechten); Ablösung 
der Arbeitszeitordnung durch das Arbeitszeitgesetz 1994; Zulassung der gewerbsmäßigen Ar-
beitsvermittlung durch das Beschäftigungsförderungsgesetz  1994; Änderung des Laden-
schlußgesetzes 1994; das Beschäftigungsförderungsgesetz  1996 (vor allem Heraufsetzung 
des Schwellenwertes des KSchG, Verlängerung der Höchstbefristungsdauer  von Arbeitsver-
trägen, Änderung der Kriterien der Sozialauswahl gemäß KSchG, Herabsetzung der Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall). 

5 Vgl. Stumpfe,  Sonderbeilage NZA 24/2000, S. 1 f. OT-Verbände existieren inzwischen 
in allen Gesamtmetall- Mitglieds verbänden mit Ausnahme Niedersachsens. 
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besonderes Interesse. Die britische Wirtschaft  kann als einzige der bedeutenden eu-
ropäischen Wirtschaftsräume einen kontinuierlichen Rückgang der Arbeitslosen-
quote7 verzeichnen, bis hin zu einem Wert, welcher die Arbeitslosigkeit als Infla-
tionsbremse ausscheiden läßt.8 Das britische Bruttoinlandsprodukt wuchs in den 
vergangenen Jahren beträchtlicher als das anderer europäischer Staaten vergleich-
barer Größe.9 Offiziellen  Angaben zufolge fließen bis zu 40 Prozent der Auslands-
investitionen in die europäische Union nach Großbritannien und schaffen  dort Ar-
beitsplätze.10 

Hintergrund dieser Entwicklung sind die grundlegenden Reformen des britischen 
Steuer-11 und Sozialsystems12 in den 80er Jahren. Nachhaltigen Einfluß übte auch 

6 Großbritannien gewinnt als Ziel deutscher Auslandsinvestitionen zunehmend an Bedeu-
tung. Die Zahl der deutschen Niederlassungen nahm seit 1993 von rund 1000 auf etwa 1500 
zu, wobei besonders Investitionen in der Fahrzeugindustrie und Elektrobranche eine bedeu-
tende Rolle spielen (FAZ  vom 31. 07. 1997). 

7 Im April 1999 etwa ist die Arbeitslosigkeit auf den tiefsten Stand seit 19 Jahren zurück-
gegangen. Die Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent nahm einen seit April 1980 nicht mehr er-
reichten Tiefstand ein (vgl. FAZ  vom 22. 05. 1999). Auch die berechtigte Kritik an den Be-
messungsgrundsätzen der Arbeitslosenquote (siehe dazu Adams,  Shake-up for unemployment 
figures,  FT  vom  15. 05. 1997, Gatermann,  Geschönte britische Arbeitslosenzahlen, Die Welt 
vom 03. 03. 1997), die nur diejenigen Arbeitslosen in die Kalkulation miteinbezieht, welche 
die im Oktober 1996 eingeführte, sogenannte Job Seeker's  Allowance  beziehen, kann nicht 
über die Tatsache hinwegtäuschen, daß sich die Anzahl der Arbeitslosen in den vergangenen 
Jahren signifikant verringert hat (vgl. Chote,  A touch on the brakes, FT yom 26. 03. 1997). 
Die von der OECD und Eurostart berechneten, standardisierten Arbeitslosenquoten sind 
ebenso wie die Angaben des Office for National Statistics  seit Februar 1993 rückläufig (vgl. 
Sachverständigenrat  Jahresgutachten  1997/98,  Nr. 67). 

8 The  Times  vom 10. 06. 1997, „Brown has his work cut out". Der niedrigste Wert der 
Arbeitslosenquote, welche mit voller Preisstabilität einhergeht, ist jedoch umstritten und 
scheint durch die Reformen auf dem Arbeitsmarkt nach unten korrigiert worden zu sein (Fi-
nancial  Times  vom 17. 07. 1997, „Job market tightens"). 

9 Für 1996 wurde ein Anwachsen von 2,2 Prozent, für 1997 eine Steigerung von 2,6 Pro-
zent angenommen (Quelle: Economist  Intelligence Unit,  The World in 1997, S. 94). Dagegen 
wurde für 1999 nur noch ein Wert von 1,1 Prozent vorausgesagt, der auf einen leichten Kon-
junkturabschwung in den letzten 2 Jahren zurückgeht, jedoch eine „weiche Landung" nach 
mehreren Jahren starken Wachstums darstellt (vgl. FAZ  vom 22. 10. 1998 und 27. 04. 1999). 

10 Invest  in Britain Bureau (IBB)  in: Economist  Intelligence  Unit,  The World in 1997, 
S. 112). Hiernach wurden etwa im Zeitraum April 1993-April 1994 477 neue ausländische 
Wirtschaftsprojekte  verzeichnet, die insgesamt 50.000 Arbeitsplätze im Inland schufen. Einer 
von drei der 100 größten britischen Hersteller ist im ausländischen Besitz. Auf nicht-britische 
Betriebe entfielen im Jahre 1997 etwa 25 Prozent der Produktion in der herstellenden Industrie. 

11 Zwischen 1979 und 1996 wurde der Spitzensteuersatz in mehreren Stufen von 83 auf 
40 Prozent und der Eingangssteuersatz von 33 auf 20 Prozent abgesenkt (vgl. Sachverständi-
genrat  Jahresgutachten  1997/98,  Nr. 69). 

1 2 Der Regelsatz der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung blieb aufgrund von Re-
formen im Bereich des Gesundheitswesens und der Altersversicherung seit Mitte der 
80er Jahre bei etwa 10 Prozent des versicherungspflichtigen  Einkommens. Der einheitliche 
Arbeitnehmerbeitrag wurde indes 1993 von 9 auf 10 Prozent angehoben (vgl. Sachverständi-
genrat  Jahresgutachten  1997/98,  Wachstum, Beschäftigung und Währungsunion, Nr. 69). 




